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Investitionserhebung bei Unternehmen
im Verarbeitenden Gewerbe sowie im Bergbau
und in der Gewinnung von Steinen und Erden Stand: Januar 2025

Unterrichtung nach § 17 Bundesstatistikgesetz (BStatG)! und nach
der Datenschutz-Grundverordnung (EU) 2016 /679 (DS-GVO)?

Zweck, Art und Umfang der Erhebung
Die jahrliche Investitionserhebung liefert Ergebnisse und Informationen iiber
die Struktur, den Umfang und die Entwicklung der Investitionstatigkeit.

Fiir die gesetzgebenden Korperschaften und Regierungen des Bundes und
der Lander sowie fiir die Behorden der EU sind die Ergebnisse eine unent-
behrliche Entscheidungshilfe, z.B. auf den Gebieten der Wirtschafts-, Umwelt-
und Regionalpolitik.

Die Erhebungen werden durchgefiihrt bei hdchstens 68000 Unternehmen im
Verarbeitenden Gewerbe sowie im Bergbau und in der Gewinnung von Steinen
und Erden.

Rechtsgrundlagen, Auskunftspflicht

Rechtsgrundlage ist das Gesetz liber die Statistik im Produzierenden Gewerbe
(ProdGewsStatG) in Verbindung mit dem BStatG und Artikel 6 Absatz 1 Buch-
stabe e) DS-GVO.

Erhoben werden die Angaben zu § 3 Buchstabe A Ziffer Il ProdGewStatG.

Die Auskunftspflicht ergibt sich aus §9 Absatz 1 Satz 1 ProdGewStatG in
Verbindung mit § 15 BStatG. Nach §9 Absatz 1 Satz 2 ProdGewStatG ist die
Inhaberin, der Inhaber, die Leiterin oder der Leiter des Betriebes oder Unter-
nehmens auskunftspflichtig.

Nach § 11a Absatz 2 BStatG sind alle Unternehmen und Betriebe verpflichtet,
ihre Meldungen auf elektronischem Weg an die statistischen Amter zu liber-
mitteln. Hierzu sind die von den statistischen Amtern zur Verfiigung gestell-
ten Online-Verfahren zu nutzen. Im begriindeten Einzelfall kann eine zeitlich
befristete Ausnahme von der Online-Meldung vereinbart werden. Dies ist auf
formlosen Antrag moglich. Die Pflicht, die erforderlichen Auskiinfte zu ertei-
len, bleibt jedoch weiterhin bestehen.

Nach §9 Absatz 2 ProdGewStatG besteht fiir Unternehmen, deren Inhabe-
rinnen/Inhaber Existenzgriinderinnen/Existenzgriinder sind, im Kalenderjahr
der Betriebseroffnung keine Auskunftspflicht. In den beiden folgenden Kalen-
derjahren besteht dann keine Auskunftspflicht, wenn das Unternehmen im
jeweils letzten abgeschlossenen Geschaftsjahr Umsatze in Hohe von weniger
als 800000 Euro erwirtschaftet hat. Gesellschaften konnen sich auf die Befrei-
ung von der Auskunftspflicht berufen, wenn alle an der Gesellschaft Beteili-
gten Existenzgriinderinnen/Existenzgriinder sind.

Nach §9 Absatz 3 ProdGewsStatG sind Existenzgriinderinnen/Existenzgriinder
natiirliche Personen, die eine gewerbliche oder freiberufliche Tatigkeit in
Form einer Neugriindung, einer Ubernahme oder einer tatigen Beteiligung aus
abhangiger Beschaftigung oder aus der Nichtbeschaftigung heraus aufneh-
men. Existenzgriinderinnen/Existenzgriinder, die von ihrem Recht, keine
Auskunft zu erteilen, Gebrauch machen wollen, haben das Vorliegen der
vorgenannten Voraussetzungen nachzuweisen. Es steht ihnen jedoch frei, die
Auskiinfte zu erteilen.

1 Den Wortlaut der nationalen Rechtsvorschriften in der jeweils geltenden Fassung
finden Sie unter (4 https://www.gesetze-im-internet.de/.

2 Die Rechtsakte der EU in der jeweils geltenden Fassung und in deutscher Sprache
finden Sie auf der Internetseite des Amtes fiir Verdffentlichungen der Europdischen
Union unter (4 https://eur-lex.europa.eu/.
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Erteilen Auskunftspflichtige keine, keine vollstandige, keine richtige oder
nicht rechtzeitig Auskunft, konnen sie zur Erteilung der Auskunft mit einem
Zwangsgeld nach den Verwaltungsvollstreckungsgesetzen der Lander ange-
halten werden.

Nach §23 BStatG handelt dariiber hinaus ordnungswidrig, wer

— vorsatzlich oder fahrlassig entgegen § 15 Absatz 1 Satz 2, Absatz 2 und 5
Satz 1 BStatG eine Auskunft nicht, nicht rechtzeitig, nicht vollstandig oder
nicht wahrheitsgemaR erteilt,

— entgegen § 15 Absatz 3 BStatG eine Antwort nicht in der vorgeschriebenen
Form erteilt oder

— entgegen § 11a Absatz 2 Satz 1 BStatG ein dort genanntes Verfahren nicht
nutzt.

Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer GeldbuBe bis zu fiinftausend Euro
geahndet werden.

Nach §15 Absatz 7 BStatG haben Widerspruch und Anfechtungsklage gegen
die Aufforderung zur Auskunftserteilung keine aufschiebende Wirkung.

Die Angabe der Kontaktdaten der fiir Riickfragen zur Verfligung stehenden
Personen ist freiwillig und im Fragebogen besonders gekennzeichnet.

Verantwortlicher

Verantwortlich fiir die Verarbeitung Ihrer Daten ist das fiir Ihr Bundesland
zustandige statistische Amt. Die Kontaktdaten finden Sie unter

& https://www.statistikportal.de/de/statistische-aemter.

Geheimhaltung

Die erhobenen Einzelangaben werden nach § 16 BStatG grundsatzlich geheim
gehalten. Nur in ausdriicklich gesetzlich geregelten Ausnahmefallen diirfen
Einzelangaben iibermittelt werden.

Eine solche Ubermittlung von Einzelangaben ist insbesondere zuléssig an:

— offentliche Stellen und Institutionen innerhalb des Statistischen Verbunds,
die mit der Durchfiihrung einer Bundes- oder europdischen Statistik betraut
sind (z.B. die Statistischen Amter der Linder, die Deutsche Bundesbank, das
Statistische Amt der Europaischen Union [Eurostat]),

— Dienstleister, zu denen ein Auftragsverhiltnis besteht (ITZBund, als IT-
Dienstleister des Statistischen Bundesamtes, Rechenzentren der Lander).
Eine Liste der regelmaRig beauftragten IT-Dienstleister finden Sie hier:

@ https://www.statistikportal.de/de/statistische-aemter.

Nach §10 Absatz 1 ProdGewStatG diirfen an die obersten Bundes- und
Landesbehorden fiir die Verwendung gegeniiber den gesetzgebenden Kor-
perschaften und fiir Zwecke der Planung, jedoch nicht fiir die Regelung von
Einzelfallen, vom Statistischen Bundesamt und den statistischen Amtern der
Lander Tabellen mit statistischen Ergebnisseniibermittelt werden, auch so-
weit Tabellenfelder nur einen einzigen Fall ausweisen.

Nach § 10 Absatz 2 ProdGewStatG diirfen an das Umweltbundesamt zur Erfil-
lung europa- und volkerrechtlicher Pflichten der Bundesrepublik Deutschland
zur Emissionsberichterstattung, jedoch nicht fiir die Regelung von Einzel-
fallen, vom Statistischen Bundesamt Tabellen mit statistischen Ergebnissen
ubermittelt werden, auch soweit Tabellenfelder nur einen einzigen Fall aus-
weisen.

Die Tabellen diirfen nur von den fiir diese Aufgabe zustandigen Organisati-
onseinheiten des Umweltbundesamtes gespeichert und genutzt werden. Die-
se Organisationseinheiten miissen von den mit Vollzugsaufgaben befassten
Organisationseinheiten des Umweltbundesamtes raumlich, organisatorisch
und personell getrennt sein.

Nach § 16 Absatz 6 BStatG ist es zuldssig, den Hochschulen oder sonstigen
Einrichtungen mit der Aufgabe unabhangiger wissenschaftlicher Forschung fiir
die Durchfiihrung wissenschaftlicher Vorhaben
1. Einzelangaben zu libermitteln, wenn die Einzelangaben so anonymi-

siert sind, dass sie nur mit einem unverhaltnismaRig groRen Aufwand an
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Zeit, Kosten und Arbeitskraft den Befragten oder Betroffenen zugeordnet
werden kénnen (faktisch anonymisierte Einzelangaben),

2. innerhalb speziell abgesicherter Bereiche des Statistischen Bundesamtes
und der statistischen Amter der Lander Zugang zu Einzelangaben ohne
Name und Anschrift (formal anonymisierte Einzelangaben) zu gewadhren,
wenn wirksame Vorkehrungen zur Wahrung der Geheimhaltung getroffen
werden.

Nach § 47 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrankungen werden der
Monopolkommission fiir die Begutachtung der Entwicklung der Unterneh-
menskonzentration zusammengefasste Einzelangaben liber die Vomhundert-
anteile der grofRten Unternehmensgruppen, Unternehmen, Betriebe oder
fachlichen Teilen von Unternehmen des jeweiligen Wirtschaftsbereichs liber-
mittelt. Hierbei diirfen die zusammengefassten Einzelangaben nicht weniger
als drei Einheiten betreffen und keine Riickschliisse auf zusammengefasste
Angaben von weniger als drei Einheiten ermaglichen.

Die Pflicht zur Geheimhaltung besteht auch fiir Personen, die Einzelangaben
erhalten.

Hilfsmerkmale, Identnummer, Loschung, Statistikregister

Name und Anschrift des Unternehmens sowie Name, Telefonnummer und
E-Mail-Adresse der fiir Riickfragen zustandigen Personen sowie das Ge-
schaftsjahr sind Hilfsmerkmale, die lediglich der technischen Durchfiihrung
der Erhebung dienen. In den Datensdtzen mit den Angaben zu den Erhe-
bungsmerkmalen werden diese Hilfsmerkmale nach Abschluss der Uber-
prifung der Erhebungs- und Hilfsmerkmale auf ihre Schliissigkeit und Voll-
standigkeit geloscht. Angaben zu den Erhebungsmerkmalen werden solange
verarbeitet und gespeichert, wie dies fiir die Erfiillung der gesetzlichen Ver-
pflichtungen erforderlich ist.

Name und Anschrift des Unternehmens sowie die Identnummer werden im
Unternehmensregister fiir statistische Verwendungszwecke (Statistikregister)
gespeichert (§ 13 Absatz 1 BStatG in Verbindung mit § 1 Absatz 1 Statistik-
registergesetz).

Die verwendete Identnummer dient der Unterscheidung der in die Erhebung
einbezogenen Unternehmen sowie der rationellen Aufbereitung und besteht
aus einer frei vergebenen laufenden Nummer. Die Identnummer darf in den

Datensatzen mit den Angaben zu den Erhebungsmerkmalen bis zu 30 Jahren
aufbewahrt werden. Danach wird sie geldscht.

Die Statistiknummer (Statistik-ID des Unternehmensregisters) dient der
rationellen Aufbereitung und besteht aus einer frei vergebenen laufenden
Nummer und enthalt keine Merkmale liber personliche oder sachliche Ver-
haltnisse.

Rechte der Betroffenen, Kontaktdaten der/des Datenschutzbeauftragten,
Recht auf Beschwerde

Die Auskunftgebenden, deren personenbezogene Angaben verarbeitet
werden, konnen

— eine Auskunft nach Artikel 15 DS-GVO,

— die Berichtigung nach Artikel 16 DS-GVO,

— die Loschung nach Artikel 17 DS-GVO sowie

— die Einschrankung der Verarbeitung nach Artikel 18 DS-GVO

der jeweils sie betreffenden personenbezogenen Angaben beantragen oder
der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Angaben nach Artikel 21 DS-GVO
widersprechen.

Die Betroffenenrechte konnen gegeniiber jedem zustandigen Verantwortlichen
geltend gemacht werden.

Sollte von den oben genannten Rechten Gebrauch gemacht werden, priift die
zustandige offentliche Stelle, ob die gesetzlichen Voraussetzungen hierfiir
erfiillt sind. Die antragstellende Person wird gegebenenfalls aufgefordert, ihre
Identitat nachzuweisen, bevor weitere Malnahmen ergriffen werden.
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Fragen und Beschwerden iiber die Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestim-
mungen konnen jederzeit an die behordliche Datenschutzbeauftragte oder
den behordlichen Datenschutzbeauftragten des verantwortlichen statis-
tischen Amtes oder an die jeweils zustandige Datenschutzaufsichtsbehorde
gerichtet werden (Artikel 77 DS-GVO). Deren Kontaktdaten finden Sie unter

& https://www.statistikportal.de/de/datenschutz.

Seite 4


https://www.statistikportal.de/de/datenschutz

	Investitionserhebung bei Unternehmen 
im Verarbeitenden Gewerbe sowie im Bergbau 
und in der ­Gewinnung von Steinen und Erden
	Unterrichtung nach § 17 Bundesstatistikgesetz (B Stat G) und nach der Datenschutz-Grundverordnung (E U) 2016 /679 (D S-G V O)
	Zweck, Art und Umfang der Erhebung 
	Rechtsgrundlagen, Auskunftspflicht
	Verantwortlicher
	Geheimhaltung
	Hilfsmerkmale, Identnummer, Löschung, ­Statistikregister
	Rechte der Betroffenen, Kontaktdaten der/des Datenschutzbeauftragten, Recht auf Beschwerde



